
6

W . Capit . Joseph n.

(Eingang .)
beladen , daß Wir uns demnach
aus fceyen und hierzu gegebenen
vätterlichen auch gnädigen Willen
mit denenselben , Unseren lieben
Neven , Mutter - Brüdern,
Oheimen und Churfürsten , für
sich und sämmtliche Churfürsten,
Fürsten und Stande des heili¬
gen Römischen Reichs Geding-
und Pactsweise dieser nachfol¬
genden Articulen vereiniget , ver¬

glichen , angenommen und zuge-
saget haben , alles wissentlich
und Krafft dieses Briefs:

^ .rtiaulus I.
tz . l.

(Schütz der Christenheit , des Pabsts .)

Zum ersten , daß Wir in Zeit

solcher Unserer Königlichen Wür¬

den , Amt und Regierung die

Christenheit , den Stuhl zu Rom,

Päbstliche Heiligkeit , und christ¬

liche Kirche , als derselben Ad-

vocat in gutem treulichen Schutz
und Schirm halten , sollen und

wollen.

§ . ir.
(Erhaltung des Reichs und dessen Stän¬

de rc . bey ihren Rechten,)

Wie Wir denn auch in alle

Wege wollen die teutsche Nation,

Vas heilige Römische Reich , und

die Churfürsten , als dessen vor¬

derste Glieder , und des heiligen
Römischen Reichs Grundsaulen,

insonderheit auch die weltliche

N . Capit . Ldopold ll . und
Franz H,

( Eingang .)
angenommen und zugesaget ha¬
ben , alles wissentlich und Kraft
dieses Briefes.

l

Articulus l.
S . r.

(Schutz der Christenheit , des Pabstes,
der Kirche.)

Zum ersten , daß Wir in Zeit
solcher Unserer Königlichen Wür¬
de , Amt und Regierung die
Christenheit , den Stuhl zu Rom,
Päbstliche Heiligkeit , und christ¬
liche Kirche als derselben Advo-
cat in gutem treulichen Schutz
und Schirme halten sollen und
wollen.

§ . r.
(Erhaltung eines jeden bey seinem

Stand und Wesen,)

Wie Wir dann auch in alle
Weege wollen die deutscheNation,
das heilige römische Reich , und
die Churfürsten , als dessen vor¬
derste Glieder und des heiligen
römischen Reichs Grundsaulen,
besag der goldnen Bulle , son-

der-

Project der perpeLuirlichen
Wahlmpikulakion.

H. rtic u Ius I.

§ . i . Der erwählte Römische
König und Kayser soll und will
die Christenheit , den Stuhl zu
Rom , Päbstliche Heiligkeit und
christliche Kirch , als derselben
Advocat , in gutem treulichen
Schuz und Schirm halten,

§ . 2 , will in alle Weg die
teutsche Nation , das heilige Rö¬
mische Reich , und die Churfur¬
sten, als dessen vorderste Glieder,
besag der güldnen Bull , sonder¬
lich des i z . Tituls , dann auch
die Fürsten , Prälaten , Grafen,
Herren und Stände , sammt der
unmittelbaren freyen Reichs-
Ritterschaft , bey Ihren Hohei¬

ten . -
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(ärt . y
Churhauser bey ihrem ?rimoZe-
nitur-Rechte , ohne dasselbe re-
üiinAi

' ren zu lassen , besag der
goldnen Bulle , sonderlich des
i z ten Tituls , dann auch die
Fürsten , Prälaten, " Grafen,
Herren und Stande (die unmit¬
telbare freye Reichs -Ritterschafft
mit begriffen) bey ihren Hoher
ten , geist - und weltlichen Wür
den , Gerechtigkeiten , Macht
und Gewalt , sonst auch einen
jeden bey seinem Stand und We¬
sen lassen.

5 m.
(insonderheit bey Sitz und Stunm auf

Reichs -Tagen,)
Bevorab aber allen und jeden

Ständen des Reichs ihren freyen
Sitz und Stimme auf Reichs-
Tagen aufrecht erhalten und oh¬
ne deren Churfärsten , Fürsten
und Standen vorhergehende Be¬
willigung, keinen Reichs -Stand,
der 8elliouem et Votum« in de¬
nen Reichs -Loließiis hergebracht,
davon provilorie, noch in son¬
stige Weise luHeuch

'ren und aus¬
schließen,

§. IV.

N . Capit . Leopold II. und
Franz H.
(^rt. 1 )̂

derlich des dreyzehenden Titels,
dann auch die Fürsten , Prälaten,
Grafen , Herren und Stande
(die unmittelbare freye Reichs-
Ritterschaft mit begriffen,) bey
ihren Hoheiten , geist - und welt¬
lichen Würden, Gerechtigkeiten,
Macht und Gewalt , wie sie die
selbe in und außer ihren Terri
torien hergebracht haben , sonst
auch einen jeden bey seinem
Stand und Wesen lassen , in
sonderheit wollen Wir die Erz
und Bischöffe bey dem bisher
ruhig besessenen Umfange ihrer
Erz - und Bisthümer, sowie ih¬
rer Metropolitan - und Diöze-
sangerechtsame, dort wo ihr jus
choecelanum und ihre geistliche
Gerichtsbarkeit durch den West¬
fälischen Frieden nicht suspen-
dirt ist , erhalten.

§ . 3 .
( insonderheit der Stande bey ihrem

Stimmrechte auf Reichs - Versamm '-
lungen,)

Bevorab aber allen und jeden
Ständen des Reichs ihren freyen
Sitz und Stimme auf Reichs
tägen sowohl , als andern reichs¬
ständischen Versammlungenauf¬
recht erhalten , und ohne der
Churfürsten, Fürsten und Stän
de vorhergehende Bewilligung,
keinen Reichsstand , der 8Mo-
nem et Votum in den Reichs-
kollegiis hergebracht , davon un¬
ter einigerley Vorwände, als,

noch

Project der perpetm
'rlichen
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ten , geist - und weltlichen Wür¬
den , Gerechtigkeiten , Macht
und Gewalt , sonst auch einen
jeden bey seinem Stand und We¬
sen,

§ . Z . auch allen und jeden
Ständen des Reichs ihre freye
Stimm und Sitz auf Reichsta¬
gen lassen , und ohne der Chur¬
fürsten , Fürsten und Stände
vorgehende Bewilligung keinen
Reichsstand der 8ellionem er
Votum in denen Reichs-ColleZiis
hergebracht , darvon lulpeucliren
und ausschliessen,

§



W . Capit . Joseph II.

( Art . I . )

tz. IV . ( I)
( und bey der Regierung . )

'
Noch ihrer Landesregierung,

es geschehe gleich xrovilorie , oder

in contumaciam , oder aus irgend
eine andere Weise entsetzen;

'
§ . V . (i !)

(Annahme neuer Reichs - Stande .)

Auch keine Fürsten , Grafen
und Herren in Fürstlichen oder

Gräflichen LolleZüs an - oder auf¬
nehmen , sie haben sich dann vor-

hero dazu mit einem Immeäiat-

Fürstenthum , relxeÄive Graf¬
oder Herrschaft genugsam huali-
6cirt, und mit einem standeswür¬
digen Reichsanschlag (welcher
bcyder Erfordernissen halber in

Omimsdas Nöthige fordersamst

zu reZuliren ) in einem gewissen
Kreis eingelassen und verbunden,
und über solches alles neben dem

churfürstlichen auch dasjenige

OlleZium und Denck , darinnen

sie anfgenommen werden sollen,
in die Emission ordentlich ge-
williget.

N . Capit . Leopold II . und
Franz II.
( Art . l . )

noch nicht erhaltener Belehnung,
nicht gesuchter , oder nicht ertheil-
tec Bestätigung der . Vormund¬
schaft und Landesverwaltung,
weder xrovi

' lorie noch auf sonsti¬
ge Weise suspendiren und aus¬
schließen ; V

§ . 4 . ( D
(und bep ihrer Landes - Negierung .)

Noch seiner Landesregierung,
es geschehe gleich zrrovilorie , oder
in contumaciam , oder auf irgend
eine andere Weise entsetzen;

§ . 5 . (W
(Annahme neuer Reichs -Stande . )

Auch keine Fürsten , Grafen
und Herrn in fürstlichen oder
gräflichen LolleZüs att - oder auf¬
nehmen , sie haben sich dann vor¬
her dazu mit einem Immediat-
fürstenthume , respektive Graf¬
oder Herrschaft genugsam qua¬
lifiziert , und mit einem standes¬
würdigen reichs - und kammerge¬
richtlichen Matrikularanschlage
(welcher beyder Erfordernisse hal¬
ber in comitü5 das Nöthige vor-
dersamst zu reguliren ) in einem
gewissen Kreise eingelassen und
verbunden , und über solches al¬
les neben dem churfürstlichen
auch dasjenige Collegium und
Denck , darinn sie ausgenommen
werden sollen , in die Admission
ordentlich gewilligek , also , daß
sothane Admission erst ngch voll-

Project der perpetuirlicherr
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§ . 5 . sollen auch keine Für¬
sten , Grafen und Herren , m
Fürstlichen oder Gräflichen Ool-
leßüs an - oder ausgenommen
werden , Sie haben sich dann
vorhero dazu mit einem Imme-
äiat - Fürstenthum , relpeAive
Graf - oder Herrschaft , genug¬
sam qualificiret , und mit einem
Standeswürdigen Reichs - An¬
schlag in einem gewissen CrayS
eingelassen und verbunden , und
über solches alles , neben dem
Churfürstlichen , auch dasjenige
OoHeAlum und Bank , darinnen
sie ausgenommen werden sollen,
in die AänMou ordentlich ge-
williget,

k. VI.
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Oravamma et klonita krlneixunr.
( Lrt . I .)

O . )
§ . 4 .

( Zusatz .)
Noch seiner Landes -Regierung , es geschehe gleich xi -ovitorie oder in Contumaciam , oder auf eme

andere Weise entsezen : Ingleichen , daß ein verschuldeter Reichsstand in so fer¬
ne es nicht aufErhebung und Verwendung der Landes - Einkünfte ankomme,
durch die Kaiserliche Debit - Kommissionen in Ausübung der Landeshoheit
nicht beschränkt werden möge.

§. 5 . - )

( Verändert und Zusaß .)
Auch keine neue Churwürden ohne des gesamten Reichs Einwilligung eiir-

führen , keine Fürsten , Grafen und Herren in Fürstlichen oder Gräflichen ColleZür an - oder

aufnehmen , sie haben sich dann vorher dazu mit einem Immelliat- Fürstenthum , ressrecüive Graf-
>der Herrschafft genugsam guslillairt , und mit einem standeswürdigen Reichs -Anschlag ( welcher
öeyder Erfordernissen halber in Comitiis das Nöthige fordersamst zu reZuliren ) in einem gewissen
Kreiß eingelassen und verbunden , und über solches alles neben denen Chur- und Fürstli¬
chen auch dasjenige ColleZium und Bank , darinnen sie ausgenommen werden sollen , in die
Million ordentlich gewilliget, erst nach vollständig bewirkter Qualisicirung erfolge.

*) „?<>a verbum initisle : auch , Ware beyzusetzen : keine neue Kurwürden ohne des gesamte*
Reichs - Einwilligung einführen.

Ibtäem loco neben dem Kurfürstlichen ponarur : Neben denen Kur - und Fürstlichen»

B



W . Capit . Joseph II.

(ärt. l .)

8 . VI.

( Erstreckung erlvfthner eomitial - Stim-
men .) ^

Wir wollen uns einer ? roro-

§ rtivn und Erstreckung des von
einer Linie eines Fürstlichen Hau-
ßes entfallenen Sitz - und Stimm-
Rechts auf die andere , so der¬
gleichen nicht hergebracht , ohne
obverstandene Chur - und Fürstli¬
cher ColleZioruin Einwilligung
für Uns allein nicht anmaffen.

§ . VII . , ,
Lxaminirung der Hnsiitaeteu der bis¬

her recipirten Ständen .)

Sodann solle wegen , deren
/ muo 1654 und zeithero aufge¬
nommener Fürsten und Stan¬
den Ordnungsmäßiger (^uslilici-

rung ( wenn es nicht bis zumAn-
tritt Unserer künftigen Regierung
inzwischen geschehen ) die Oonu-
tial - Untersuchung von Uns for-
dersamst zu Stande gebracht
werden.

- / , - - ^ .-

§ . vm. ( si)
( Der Landeshoheit und ? Lktts nicht

einzugreifen . )

Wir wollen weder denen

Reichs - Gerichten , noch sonst
je-

N » Capit . Leopold H . und
Franz H.

( /rrt . I .)
ständig bewirkter Qualifizirung
erfolge , am wenigstens aber sel¬
bige von blosen Personalsten,
die nicht mit vorbeschriebenen an
sich bereits unmittelbaren Besi-
zungen versehen sind , Statt
finden soll.

§ . 6 .
( Erstreckung erloschener Stimmen . )

Wir wollen Uns einer Pro¬
rogation und Ersteckung des von
einer Linie eines fürstlichen Hau-
ßes entfallenen Sitz - und Stimm¬
rechts auf die andere, ., so der¬
gleichen nicht hergebracht ^ ohne
obverstandene kur - imd fürstli¬
cher colleZiorurn Einwilligung
Uns alleinig nicht anmaffen.

§ . 7.
( Untersuchung der bisher aufgenom¬

menen Stände . )
Sodann soll wegen der ^ nuo

1654 und zeither aufgenomme¬
nen Fürsten und Stände ord¬
nungsmäßiger Qualifizirung die
Komitialuntersuchung , mittels
eines binnen Jahresfrist von
dem Antritte Unserer künftigen
Regierung an zuerlaffenden kai¬

serlichen Kommisfionsdecrets ^von
Uns vordersamst zu Stande ge¬
bracht werden.

§ . 8 , (s)
( Verbot der Eingriffe in die Landes¬

hoheit der Stande . )
Wir wollen weder den Reichs¬

gerichten , noch sonst jemanden,
wer

Project der perpetuirlichen
W . Capit.

§. 8 » und will nicht gestatten,
Saß denen Ständen in Ihren
lerri 'torÜLin Keli'Aiou , politi¬
schen und - Sachen , lud
guoLungue praetextu , wider den



ReichsMdrische Oravsmiva et
( ^rt. I.)

v

S . 8.

(Relchsgerichkliches beschwerendes Verfahren in Polizep - Sachen. )

Die Reichsgeseze und besonders der neue Reichs - Absch . io6 bestimmen zwar schon
überhaupt , daß selbst m den Policey - Sachen , welche bey den Untergerichten forrns juclic-Zna
tractirt worden sind , und durch Appellation an eines der höchsten Reichsgerichte erwachsen, nicht

Br so



W - Capit - Joseph H. Projeck der perpetm
'rlicden

W . Capit.
I .)

jemand , wer der auch seye , ge¬
statten , daß denen Ständen in
ihren lerritoriir in Religions-
Politischen - suliiC - OLmersI-
« nd Oiminsl - Sachen 5ub ĉ uo-
eungue krsetextu wider die
Reichs - Geseze , den Friedens¬
schluß , oder aufgerichtete recht¬
mäßige und verbindliche kaäis
vov oder eingegriffen werde»

§. n . (V
ßMssattigttng der Stände - Freyhelten

und Lallatlon alles Widrigen. )

Sollen und wollen auch Chur¬
fürsten , Fürsten und Ständen
(die unmittelbare freye Reichsrit¬
terschaft mit eingeschloffen ) ihre
AeALÜen , Obrigkeiten , Frey-
heiten , krivileZien , die diesem
unter ihnen , denen Reichs -Lon-
iiitutionen gemäß , gemachte
Duiones , zuvorderst aber die unter

Churfürsten , Fürsten und Stän¬
den aufgerichtete Erb - Verbrü¬

derungen , Reichs - Pfandschaff-
ken , so , wie dieserhalben indem
LrÜruMenw kseis Vorsehung ge-

N . Capit . Leopold H . rtnd
Franz H.

( ^rt. I . )
wer der auch sey, so in als außer
dem Reiche gestatten , daß den
Ständen in ihren Territoriis , in
ihre Landeshoheits - und Regie¬
rungs - besonders in Religions-
Polizei - Kamera !- Militär - Ju¬
stiz - Lehens - Kriminal - und Gna¬
densachen iub huocungue prse-
textu wider die Reichsgeseze , den
Friedensschluß , oder aufgerichte¬
te rechtmäsige und verbindliche
xscka vor - oder eingegriffen wer¬
de, auch besonders die Städte bei
ihren wohlhergebrachten Verfas¬
sungen und gesezlichen Regie¬
rungsformen handhaben , ohne
darinn willkührliche Verände¬
rungen zu machen noch zu ge¬
statten.

§. y . (s)
( Bestätigung der Freiheiten der
Stände und der Reichsritterschaft.

Panisbriefe . )

Sollen und wollen auch Kur¬
fürsten , Fürsten und Ständen
( die unmittelbare freye Reichs¬
ritterschaft mit eingeschlossen)
ihre Hoheitsrechte , Regalien,
Obrigkeiten , Freiheiten , Privi -r

legien , die sowohl vor als auch
nach diesem Wahlvertrage ge¬
machten , und noch in Zukunft
vermöge der ihnen zustehenden
Rechte zu machenden,den Reichs-
gesezen , besonders dem West¬
fälischen Frieden ^ rt . VIII . § .
5 . gemäßen Unionen , zusorderst

aber

Friedensschluss , oder aufgerich¬
tete rechtmäßige und verbindliche

vor - oder eingegriffev
werde»

9 » Soll und will auch Chur*
fürsten , Fürsten und Ständen,
und der Reichsritterschaft , Ihre
keZsIien , Obrigkeiten , Frey-
heiten , Privilegien , die vor die¬
sem unter Ihnen , denenReichs-
Oonüi '

tutiones gemäs , gemachte
Uniones, , zuförderst aber die un¬
ter Churfürsten , Fürsten und
Ständen aufgerichtete Erb -Ver-
brüderungen , Pfandschafften,
cuncium Inikrumentum ? sci5,
Gerechtigkeiten , Gebräuche und
gute Gewohnheiten , so Sie bis-
hero gehabt , oder in Uebungge¬
wesen, ^ » Wasser und Land, auf
gebührendes Ansuchen , ohne
Weigerung und Aufhalt in be-

ßän-



r ReichsstädtlscheOravammäet
( ärt . I .)

so leicht die Appelkationsprozeße , noch weniger Inhibitionen erkannt werben sollen . Weil je¬

doch viele neuere Reichsgerichtliche Erkenntniße zu offenem Tage legen , daß diese Reichsgesez-
liche Vorschrift nicht allerdings beobachtet worden , und besonders den Reichsstädten hieraus
mancherley Beschwerden erwachsen ist ; so wäre darauf anzutragen , daß die Scheidewand zwi¬
schen Policey - und Iustizsachen genau und richtig bestimmt und gezogen , den Reichsgerichtenaber
die Weisung ertheilet werden möchte , sich in Policey -Sachen , vorzüglich solche , welche die ge¬
meine Wohlfarth , Sicherheit und den Nahrungs -Stand zum Gegenstände haben , in so lange hie¬
bei kein leZitimiiz contrsäiistor ex jure guscllto auftrette , auf keine Weise einzumischen , son¬
dern diese , wie billig , einer jeden Orts - und Landes - Obrigkeit zu überkaffen.

Daber denn auch in Gemäßheit der im ^ rt . l . §. 8 . Lapit . allschon liegenden Disposition
bey innern weder die Grundverfaffung , noch jurs tertiorum , noch Justiz -Sachen , sondern blos
das kouum publicum betreffenden , mit Einverständnis der Bürgerschaft oder der bürgerlichen Aus¬

schüße gemachten Magistratischen Anordnungen eine Kaiserliche Genehmigung vor - oder nachher
auszuwirken , nicht erforderlich sey ; und wenn allenfalls auch Bürger - Ausschüße mit dem Magi¬
strat nicht verstanden sind , durch dergleichen Widersprüche die Städte in Ausübung der ihnen zu¬
ständigen Territorial -Superiorität , durch Reichsgerichtliche Inhibitionen line plenarisL causse co-

xnitiouc nicht gehemmt , überhapt auch die Regiments - Verfassung conservirt und ohne genügliche
Vernehmung der gesummten hierunter betheilten Bürgerschaft , durch Reichsgerichtliche . Ordinatio¬
nen nicht abgeändert oder gar umgekehrt werde.

§. y.
( Ertheilung der Panisbriefe gegen älteres Herkommen und Besitzstand ) .

Je entfernter die Reichsstädte überhaupt sind , eines Römischen Kaisers Majestät irgend eines

Ihrer allerhöchsten Gerechtsame anstreiten zu wollen , desto mehr können sie sich versprechen , Bey-
fall zu finden , wenn sie den Antrag dahin richten , es möchte in der künfftigcn Wahlkapitula¬
tion Vorsehung getroffen werden , damit künfftig keine Panisbriefe auf Gotteshäußer und Stifter,
als nur auf solche , wo sie von jeher durch ununterbrochenen Besizstand hergebracht sind , erthei¬
let , auch der für dergleichen Pfründen etwa abzureichende Geldbetrag auf keine Weife gesteigert werden.

^
Dieses ivtomtum ist zwar unter deu Reichsstädtischen Momtis selbst das i ; te und lezte , gehört aber seinem
Gegenstände nach hieher.

H.-

B s O
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i .)
schehen,Gerechtigkeiten Gebrauch
und gute Gewohnheiten , so sie bis-

hero gehabt , oder in Uebung gewe¬

sen, zuWasser und Land, auf ge¬
bührendes Ansuchen , ohne Wei¬

gerung und Aufenthalt , in bestän¬

diger korm cori6rmiren , sie auch
dabey als Römischer König hand¬

haben und schüzen, und nieman¬

den einiges krivileZimm darwi¬

der ertheilen ; Und da einige Voc¬

oder bey währenden Kriegen er-

theilet , so im Friedensschluß
nicht approdiret , dieselbe gänz¬

lich cslliren und annnlliren , auch

hiermit cassirt und »nnullirt ha¬
ben.

§ . X.

(Der Evangelischen Vorbehalt , wegen
der Päbstlichen ^ ävocaüe . )

So viel aber in diesem Arti-

cul den Stuhl zu Rom , päbst-

liche Heiligkeit betrift , wollen die

der Augsburgischen consiellion

zugethane Churfürsten für sich
und ihre Kelißivns - Verwandte,

Für-

-

N . CapLt. Leopold l ! , und
Franz Ll.
( ^rt. i .)

aber die unter Kurfürsten , Für¬
sten und Ständen aufgerichteren
Erb - Verbrüderungen , Reichs-
Pfandschaften , so , wie dieser-
halben in dem Inlirumeiito ? a
ci§ Vorsehung geschehen , Ge¬
rechtigkeiten , Gebräuche , und

gute Gewohnheiten , so sie bis¬

her gehabt , oder in Uebung ge¬
wesen , zu Wasser und Lande,
auf gebührendes Ansuchen , oh¬
ne Weigerung und Aufenthalt,
in beständiger Form konfirmiren,
sie auch dabei als römischer Kö¬

nig handhaben und schüzen, und
Niemanden einiges Privilegium
dawider , ertheilen ; und da einige
vor oder bei währenden Krie¬

gen ertheilet , so im Friedens¬
schlüsse nicht approbiret , diesel¬
ben gänzlich kassiren und annulli-
ren,auch hiermit kassirt und annul-
lirt haben ; Wir sollen und wol¬
len auch keine Panisbriefe auf
Klöster und Stifter im Reiche
verleihen , als wo und wie Wir

dieses kaiserliche Reservat recht¬
lich hergebracht haben.

§ . io.

( Vorbehalt der A . K . Verwandten
wegen -des päbstlichen Schuzes .)

Soviel aber in diesem Artikel
den Stuhl zu Rom und päbstliche
Heiligkeiten betrift , wollen die
der augsburgischen Konfession
zugethane Kurfürsten , für sich
und ihre Religionsverwandte,

Für-

ProjecL der perpetuirlichm
W . CapLt.

ständiger Form conlirrniren , Sie
auch darbey als Römischer Kö¬

nig handhaben , und schüzen, und
niemanden einig krrvileZium dar¬
wider ertheilen , und da einige
vor oder bey wahrenden Kriegen
ertheilet , so im Friedensschluß
nicht approbiret , dieselbe gänzlich
calliren und LunnIliren , auch hier¬
mit LLÜlrt und LliuuUirt haben.

l o . So viel aber m die¬
sem ^ rticul den Stuhl zu Rom,
und Päbstliche Heiligkeit betrift,
wollen die der Augspurgischen
Oonkellron zugethane Churfür¬
sten , vor sich und Ihre keli-

Zions -Verwandte , Fürsten und
Stände , Kayserliche Majestät
darmit nicht verbunden haben,

gestal-
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W . Capit . Joseph II.

(^rt. I. )
Fürsten und Stände (inschlüsii

'
g

derselben KeliZion zugethaner
freyen Reichsritterschafft ) Uns
damit nicht verbunden haben, ge¬
stalten dann auch gedachte ^ .ckvo-
catia dem l^eliZion - und krolam
auch dem Münster - und Osna-
brückischen Friedensschluß zu
Nachtheil nicht angezogen, noch
gebrauchet , sondern denen obge¬
dachten Churfürsten , und fammt-
lichen ihren ^ eliZiom - Verwand¬
ten , im Reich gleicher Schuz
geleistet werden - olle»

§. xr.
(Der EvangelischenIntercsilioNLlssund

Beschwerden , auch Proeesse in keli-
- Sachen .)

Wo auch selbige sich gegen
das lnslrumentum ? 3Ll8, Nürn-
bergischen Lxecutiom - k.evel 8^
»rcliorem mockum Lxeguencki

'
,

und andere Reichs - Louüitutio-
ue8 beschwehrt zu seyn erachteten,
sollen und wollen Wir Uns auf
ihre , der Augsspurgischen Oon-
5eMon8 - Verwandten , Churfür¬
sten , Fürsten und Standen (die
Reichs - Ritterschafft mit einbe¬
griffen) sammt oder sonders , an
Uns thuende Vorstellungen , oh¬
ne allen Anstand , obgedachten
Reichs - Grund - Gesezen gemäß,
entschließen, so fort sothaae Un¬
sere Entschließung denenselbenzu
wissen zu thun , solche auch ohn-
gesäumt zum würcklichen Voll¬

zug

N . Capit . Leopold II . und
Franz il.

( ^ rt. I .)
Fürsten und Stände ( einschließ¬
lich derselbigen Religion zugetha¬
ner freien Reichsritterschafft ) Uns
damit nicht verbunden haben , ge¬
stalten dann auch gedachte Advo-
katia dem Religions - und Pro¬
fan - ar ĉh dem Münster - und
Osnabruckischen Friedensschlüsse
zum Nachteile nicht angezogen,
noch gebrauchet, sondernden ob-
gedachten Kurfürsten und sämmt-
lichen ihren ReligionSverwand-
ten im Reiche gleicher Schuz
geleistet werden soll«.

n ..
(Mligions - Beschwerde» .)/

Wv auch selbige sich gegen
das lnttrumentum ? 3Li8, Nürn-
bergischen Exekutions - Rezeß ,
araliorem iriockum exeguencki
und andere Reichskonstitutio¬
nen beschwert zu seyn erachteten,
sollen und wollen Wir Uns auf
ihre , der augsburgischen kon-
feffionsverwandten Kurfürsten,
Fürsten und Stände ( die
Reichsritterschafft mit ^ einbegrif¬
fen) sammt oder sonders, an Uns
thuende Vorstellungen , ohne al¬
len Anstand , obgedachten Reichs-
Grundgesezen gemäß entschlie¬
ßen , sofort sothane Unsere Ent¬
schließung denselben zu wissen
rhurr , solche «auch ungesäumt
zum wirklichen Vollzüge bringen,

Project der perpetuirlichen
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gestalten dann auch gedachte
voeatis dem kelichon - und kio-
f3n - auch dem Münster - und Ds-
nabräckischen Friedenschluß zum
Nachtheil , nicht angezogen nock-
gebraucht , sondern denen obge¬
dachten Churfürsten , und sämt¬
lichen Ihren KejiAlon8 - Ver¬
wandten im Reich , gleicher
Schuz geleistetwerden solle, wie
Er Ihnen , Churfürsten und
sämtlichen ihren ke1iAion8 - Ver¬
wandten auch solches , Kraft die¬
ses , verspricht , und sich hiemid
dazu verbindet»

M ^ ^



W . Capil . Joseph U.

( ^ rt. I . )
zug bringen , keineswegs aber
in cauiiL reliZiom

'
s Processe ver-

statten , sondern darunter lediglich
oberwehnten Reichs -Ärund -Ge-

sezen nachgehen , nicht weniger
daran seyn , daß die bey Antritt

Unserer Regierung noch unerle¬

digt gebliebene ke1iZ !on § > Be¬

schwehrden des - fordersamsten
Reichs - Gesezmäßig abgethan
werden , wie Wir ihnen Chur¬
fürsten und sammtlichen ihren
^ ellZions - Verwandten , ein glei¬
ches aber auch jenen der katholi¬
schen k .eIiZion , Kraft dieses,
versprechen , und Uns hiern ^ t zu
einem wie andern verbinden.

ArtlcuIuL II.
8 . l.

(Des Reichs Schirmung tc .)
Wir sollen und wollen das

Reich , soviel in unfern Kräften
ist , schirmen und vermehren.

8. H.
( Ausschließung alles Erb - Rechts lc.)

Uns keiner Luecsüion oder

Erbschaft desselben anmassen,
unterwinden noch unterfangen,
noch darnach trachten , dasselbe
auf Uns , Unsere Erben und

Nachkommen , oder auf jeman¬
den anders zu wenden,

8 , m.
( Beobachtung der guldnen Bulle , Re¬

ligion - und Land - auch Westphäli-
schen Friedens , und anderer Reichs-
Geseze . )
Wollen die güldene Bulle,

den Frieden in keliZions - und
kr ->

N . Capit . Leopold II .
' und

Franz II.
( tUt . I .)

keineswegs aber in cLulls reli ^ io-
niL Prozesse verstärken , sondern
darunter lediglich oberwähnten
Reichs - Grundgesezen nachge¬
hen , nicht weniger daran seyn,
daß die bei Antritte Unserer
Regierung noch unerledigt ge¬
bliebenen Religions - Beschwer¬
den des vordersamsten reichsge-
sezmaßig abgethan werden ; wie
Wir Ihnen Kurfürsten und

sammtlichen ihren Religions-
Verwandten , ein Gleiches aber

auch jenen der katholischen Re¬

ligion , kraft dieses versprechen,
und Uns hiermit zu einem wie
anderm verbinden.

^ . rticulus II.
8 , i.

(Schuz des Reichs . )
Wir sollen und wollen das

Reich , so viel in unfern Kräften
ist , schirmen und vermehren

8 . 2 ,
( Ausschliesung des Erbrechts .)

Uns keiner Sukzession oder

Erbschaft desselben anmassen , un¬
terwinden , noch unterfangen,
noch darnach trachten , dasselbe
auf Uns , Unsere Erben und
Nachkommen , oder auf jemanden
anders zu wenden.

8 . 3 .
(Beobachtung der Reichsgrundgeseze .)

Wollen die goldene Bulle , den

Frieden in Religions - und Pro¬
fan-

Projekt der perpetuklichen
W. Capit.

Articulus II.

§ . i . Der Römische Kaiser
soll und will Reich , so viel
in seinen Kräften ist , schirmen
und vermehren,

§. 2 . sich keiner 8uccelliorr

oder Erbschaft desselben anmas¬
sen , unterwinden , noch unter¬

fangen , noch darnach trachten,
dasselbe auf sich , seine Erben
und Nachkommen , oder auf je¬
mand anders , zu wenden;

H . z . Will die güldene Bul¬
le , den Frieden in Religions - und
krolsn -Sachen , den Land -Frie¬
den , sammt der Handhabung
desselben , wie er auf dem zu
Augsburg im Jahr 155 Z gehal¬

tenen
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